
Gemeinde Butjadingen 

 

Jahresabschluss 2014 
 
Gem. § 129 Abs. 1 Satz 3 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 15.12.2022 den Jahresab-
schluss 2014 und die Entlastung des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin be-
schlossen. Die Beschlüsse werden gem. § 129 Abs. 2 NKomVG öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegt vom 20.07.2023 bis zum 28.07.2023 im Rathaus, Nord-
seebad Burhave, Butjadinger Str. 59, Zimmer 9, während der Öffnungszeiten öffent-
lich aus. Die Auslegung wird gem. § 156 Abs. 4 NKomVG öffentlich bekannt ge-
macht. 
 

Butjadingen, 11.07.2023 
Axel Linneweber 
Bürgermeister 


